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Verkauf

Die Marktgemeinde 
bietet folgende Geräte 
zum Kauf an:
l UNIMOG U 1600, Baujahr 
1994, 157 kW, mit Schneeschild, 
Streugerät und Kehrmaschine
l SCHNEESCHILD
l KOMPRESSOR mit Zubehör
l WALZE (Bomag)
Nähere Informationen und Be-
sichtigung im Bauhof Großwei-
kersdorf bei Herrn Schmutz, Te-
lefon (0660) 70 204 81. Angebote 
richten Sie bitte schriftlich bis 
spätestens 31. März 2014 an die 
Marktgemeinde, 3701 Großwei-
kersdorf, Hauptplatz 1.



Sehr erfolgreich gestaltete sich zur 
Freude der Organisatoren und vor 
allem des zahlreich erschienenen 
Publikums der heurige Kinder-
maskenball. Jung und Alt wurden 
wieder von Mister Magic Junior 
„bezaubert“. Besondere Freude 
herrschte bei den Kindern über die 
„persönliche“ Luftballon-Figur.

Nach intensiver Suche ist es uns 
jetzt gelungen, eine vorläufige 
Bleibe für unsere Jugendlichen 
zu finden. Herr Max Skopik hat 
einen Raum am Hauptplatz zur 
Verfügung gestellt. Damit hat der 
Verein „Exit“ nun die Möglichkeit, 
sein Angebot an alle Jugendlichen 
zu richten. Die Jugendberatungs-
stelle EXIT – eine Anlaufstelle für 
alle jugendspezifischen Themen-
bereiche und Fragen – wird dem-
nächst ihr Angebot präsentieren.

Auch an dieser Stelle möchte ich 
alle Gemeindebürger ersuchen, 
den Split von den Gehsteigen vor 
dem eigenen Haus auf die Straße 
zu kehren. Bitte keine Haufen 
bilden, damit die Kehrmaschine 
den Split aufnehmen kann! Den 
Kehrplan finden Sie auf Seite 11.

Für die Landarbeiterkammerwahl 
am 18. Mai 2014 ist auf dem Ge-
meindeamt von 10 bis 12 Uhr ein 
Wahllokal eingerichtet. Die Wahl 
zum EU-Parlament am 25. Mai 
2014 findet wieder in gewohnter 
Weise in unseren Wahllokalen 
statt.

Für die Region Wagram wird 
derzeit intensiv mit Unterstüt-
zung der Firma CON.OS tou-
rismus.consulting gmbh unser 
Tourismuskonzept überarbeitet. 

Sehr geehrte Gemeindebürger!
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Bürgermeister

E r r e i c h b a r k e i t
PARTEIENVERKEHR: Montag, Mittwoch, Freitag von 8 bis 12 Uhr,
  Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr
SPRECHSTUNDEN DES BÜRGERMEISTERS: Nach telefonischer Vereinbarung
Telefon (02955) 70 204, Fax-DW 75, E-Mail: gemeinde@grossweikersdorf.gv.at

In einem ersten Schritt erfolgt 
der internationale Auftritt nun 
innerhalb der Regionen an der 
niederösterreichischen Donau 
www.donau.com.

Mit herzlichen Grüßen!
Ihr Bürgermeister
Leopold Spielauer

Der Großweikersdorfer Kinderfasching 2014 am 16. Februar im Saal des Gasthauses Kurt 
Maurer lockte nicht nur Gäste aus Großweikersdorf, sondern auch aus den umliegenden Ge-
meinden. Klein und Groß nutzten die Gelegenheit zum ausgelassenen Feiern und Tanzen. Vor 
allem die Kleinen mit ihren sehr schönen und ausgefallenen Masken machten den Ball zu einer 
tollen Veranstaltung.



Gemeinderat
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Der Bürgermeister informiert
An dieser Stelle will ich Ihnen in einem kleinen Aus-
zug die Arbeit im Gemeinderat etwas näher brin-
gen. Die betreffende Sitzung fand am Dienstag, 
den 28. Jänner 2014 statt.

Die „Verordnung über ein sekto-
rales Raumordnungsprogramm 
über die Nutzung der Windkraft 
in Niederösterreich“ der NÖ Lan-
desregierung wird vom Bürger-
meister verlesen. Weiters wird eine 
Stellungnahme von Herrn Harald 
Ernst zur Kenntnis gebracht. Nach 
eingehender Diskussion wird der 
Antrag des Bürgermeisters, kei-
ne Stellungnahme der Marktge-
meinde Großweikersdorf abzu-
geben, angenommen. Ergebnis: 
9 Ja-Stimmen (Elfriede Habacht, 
Ferdinand Stadler, Anton Cvach, 
Maria Kitzler, Karl Marchhart, 
Josef Ehmoser, Elisabeth Lux, Jo-
sef Zeeh und Leopold Spielauer), 
5 Nein-Stimmen (Alois Zetsch, 
Andreas Either, Paul Mantler, Da-
vid Otzlberger, Rosa Reis) und 3 
Stimmenthaltungen (Josef Hin-
termayer, Walter Matzka, Michael 
Mrak). Lesen Sie dazu den Artikel 
auf Seite 5!

a
Der Antrag des Bürgermeisters 
auf kostenlose und unentgeltliche 
Übernahme eines 70 m² großen 
Teilstückes von Gst. 610/1– Thy-
ri Johann und Marianne –, KG 
Kleinwiesendorf, ins öffentliche 
Gut der Marktgemeinde Groß-
weikersdorf wurde einstimmig 
angenommen.

a
Der Antrag des Bürgermeisters 
auf kostenlose und unentgeltli-
che Übernahme eines 1.192 m² 
großen Teilstückes von Gst. 3289 

– Gemeinnützige Wohn- und 
Siedlungsgesellschaft Schönere 
Zukunft Gesellschaft m.b.H. –, 
KG Großweikersdorf, ins öffent-
liche Gut der Marktgemeinde 
Großweikersdorf wurde einstim-
mig angenommen.

a
In der Sitzung des Gemeinderates 
vom 5. November 2013 war ein 
Kostenbeitrag der Marktgemeinde 

Großweikersdorf für die Anschaf-
fung eines gebrauchten Staplers 
durch die FF Großweikersdorf 
in Höhe von 5.000 E beschlos-
sen worden. Der neue Antrag des 
Bürgermeister, die Anschaffungs-
kosten in Höhe von 13.500 E 
zuzüglich USt. alleine zu tragen, 
wurde einstimmig angenommen.

a
Wegen Gefahr in Verzug hat der 
Bürgermeister die derzeit im Ge-
meindegebiet tätige Firma Leit-
häusl Gesellschaft m.b.H. mit einer 
Böschungssicherung (Sanierung 
Steinschlichtung) neben der Lan-
desstraße in der KG Ruppersthal 

beauftragt. Das Anbot der Firma 
Leithäusl wird von den Mitgliedern 
des Gemeinderates einstimmig 
nachträglich genehmigt.

a
Der Gemeinderat hat einstimmig 
den Grundsatzbeschluss für den 
Ankauf eines Traktoranhängers 
mit etwa 8 t Nutzlast zum Preis 
von 12.000 E bis 14.000 E ge-
fasst. Der Bürgermeister wird An-
bote einholen.

a
Die Kantine im Freibad wird ab 
der Badesaison 2014 neu ver-
pachtet. Dazu wurden 14 Gast-
gewerbebetriebe eingeladen, ein 
Angebot zu folgenden Bedin-
gungen abzugeben: Vorgesehene 
Pachtdauer 3 Jahre mit optionaler 
Verlängerung auf 5 Jahre; Beginn 
mit Start der Badesaison 2014. 
Angebote unter 2.000 E (exkl. 
USt.) je Saison werden nicht be-
rücksichtigt. Es sind zwei Ange-
bote eingelangt:Gasthaus Zach-
Stangl, 3701 Kleinwiesendorf 
34: 2.500 E und Firni’s Spargel 
Stadel Heuriger, 3701 Kleinwie-
sendorf 80: 2.510 E. Auf Antrag 
des Bürgermeisters entschied sich 
der Gemeinderat einstimmig für 
den Meistbieter Firni’s Spargel 
Stadel Heuriger.

a
Der Obmann des Finanzaus-
schusses, GfGR Ing. Alois Zetsch, 
brachte einen Bericht über den 
aktuellen Stand der Fremdwäh-
rungskredite: Es handelt sich um 
zwei Fremdwährungskredite in 
Schweizer Franken bei der Raiff-
eisenkasse Großweikersdorf, die 
noch bis Ende Oktober 2023 lau-
fen. Der aushaftende Betrag per 
29. 1. 2014 war 1,923.531,81 E.
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Erneuerbare Energie

Das betrifft auch die Nutzung 
der Windenergie. Um eine Ver-
schandelung der Landschaft zu 
verhindern, wurden in einem Sek-
toralen Raumordnungsprogramm 
Zonen festgelegt, auf denen die 
Widmung „Grünland-Windkraft-
anlage“ möglich sein soll.

Mit dem „NÖ Energiefahrplan 2030“ hat der nie-
derösterreichische Landtag festgeschrieben, dass 
bis zum Jahr 2030 ein bestimmter Anteil der Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen kommen soll.

Bei der Festlegung dieser Zonen sind folgende Punkte zu beachten:

l Zu windkraftsensiblen Widmungsarten sind
 normierte Abstandsregeln einzuhalten.
l Die Interessen des Naturschutzes und des Tourismus’
 sind zu berücksichtigen.
l Bedacht zu nehmen ist auf die ökologische Wertigkeit
 des Gebietes sowie auf das Orts- und Landschaftsbild.
l Schutz des Alpenraumes.
l Bedachtnahme auf die Netzinfrastruktur und auf die
 Erweiterungsmöglichkeiten bestehender Windparks.
l Eine regionale Ausgewogenheit ist anzustreben.

Zur Verordnung über die Nutzung der Windkraft:

Das für ganz Niederösterreich gel-
tende Raumordnungsprogramm 
hat nun zum Ziel, die landes-
weiten und regionalen Schutzin-
teressen wahrzunehmen (siehe 
Kasten!).

Grundsätzlich vorgesehen sind 

für das einzelne Windkraftprojekt 
Widmungsverfahren auf Gemein-
deebene und eine darauf aufbau-
ende Umweltverträglichkeitsprü-
fung bzw. das materienrechtliche 
Bewilligungsverfahren.

Durch diese Vorgangsweise soll die 
Wahrung überörtlicher Interessen 
sichergestellt werden, da Gebiete 
mit wesentlichen Vorbehalten 
gegen die Windkraftnutzung aus-
geschieden wurden.

Die neue Regelung sieht jetzt 
mindestens acht Windräder auf 
einer zusammenhängenden Fläche 
von bis zu 40 Hektar vor. Un-
sere Gemeindebürger wurden 
seinerzeit über die Errichtung 
von drei Windrädern befragt. 
Die seinerzeitige Zustimmung 
zu diesem Projekt ist aufgrund 
der vom Gesetzgeber geänderten 
Rahmenbedingungen leider nicht 
mehr aktuell.

l

Foto: Windkraft Simonsfeld AG
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Niklas Frasch
geb. am 9. November 2013, Ruppersthal
Leonard Preinreich-Gössl
geb. am 6. Dezember 2013, Großweikersdorf
Kilian Strobl
geb. am 11. Dezember 2013, Großweikersdorf
Raphael Neuwirth
geb. am 21. Dezember 2013, Großweikersdorf
Lea Bäck
geb. am 31. Dezember 2013, Großweikersdorf
Adriano Maurice Either
geb. am 2. Jänner 2014, Großweikersdorf
Valerie Koller
geb. am 5. Jänner 2014, Tiefenthal
Rosalie Aurelia Bachl
geb. am 17. Jänner 2014, Tiefenthal
Tabea Bauer
geb. am 1. Februar 2014, Ameistal
Liliana Florentina Derkits
geb. am 4. Februar 2014, Tiefenthal

Herzlich willkommen
wir begrüßen folgende neue Erdenbürger in unserer Gemeinde:

Herta GRATZ
* 20. September 1928

– † 12. Dezember 2013

Franziska GÖTZINGER
* 7. April 1916

– † 12. Jänner 2014

Hermine WEBER
* 25. April 1951

– † 14. Jänner 2014

Brigitte SCHWAIGER
* 23. März 1972

– † 27. Jänner 2014

Anna ERBER
* 8. März 1930

– † 7. Februar 2014

Viktor MARCHARD
* 19. Oktober 1924

– † 14. Februar 2014

Wir betrauern 
unsere Verstorbenen:

Gemeinschaft

Die FF und die Marktgemein-
de Großweikersdorf luden zu 
einer Info-Veranstaltung des 
Zivilschutzverbandes mit dem 
Thema „Black out“ (Strom-
ausfall) in die Alte Volksschule 
ein. Im Bild (von links): Nor-
bert Mihle, Tomas Pachner, 
Leopold Spielauer, Thomas 
Schragner, Bernd Buric und 
Friedrich Seidel.
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In den Abendstunden 
des Sonntags, 2. Feb-
ruar 2014, wurde die 
Feuerwehr Großwei-
kersdorf von „Florian 
Niederösterreich“ tele-
fonisch zum Katastro-
phenhilfsdienst-Einsatz 
(KHD-Einsatz) nach Slo-
wenien alarmiert.

Aufgrund starker Schneefälle war 
es in Slowenien zu großflächigen 
Stromausfällen gekommen. Da 
die dortige Situation mit lokal ver-
fügbaren Ressourcen nicht mehr 
bewältigt werden konnte, hatte 
Slowenien seine Nachbarländer 
um Hilfe gebeten.

Aus diesem Grund wurden 120 
freiwillige Feuerwehrmitglieder 
mit 23 Stromgeneratoren aus Nie-
derösterreich nach Slowenien ent-
sendet. Mit dabei auch Mitglieder 
der FF-Großweikersdorf mit dem 
Wechselladefahrzeug.

Mannschaft FF Großweikersdorf:
•	Thomas	Schragner,	HBI	(von
 14. bis 16. Februar Zugskom-
 mandant des ZUGS N/W)
•	Norbert	Mihle,	HBI
•	Josef	Schragner,	HBI
•	Karl	Püringer,	SB
•	Markus	Schmutz,	OFM
•	Werner	Winkelhofer,	BM

In Cerknica wurden mit dem La-
dekran des Wechselladefahrzeuges

 umgestürzte Bäume entfernt, um 
die Straßen wieder frei zu machen. 
Weiters wurden noch mehrere 
Stromerzeuger zu ihrer Einsatz-
stelle transportiert.

Mit Sandsäcken wurden Häuser 
vor dem Schmelzwasser geschützt, 
das aufgrund des eingesetzten Tau-
wetters die Gebäude bedrohte.

Der zweiwöchige Slowenienein-
satz war am Sonntag, dem 16. Fe-
bruar 2014, um 16 Uhr beendet.

Erfolgreichen Hilfseinsatz in Slowenien absolviert

Nachbarschaftshilfe

Der NÖ Straßendienst sieht vor, 
auf der B4 von km 16,400 bis 
km 17,489 – das ist von der An-
schlussstelle Großweikersdorf Süd 
bis zur Kreuzung mit der Bahn-
straße – den Fahrbahnbelag zu 
erneuern und auf der Brücke über 
die L47 die Brückenübergangs-
konstruktionen auszutauschen.

Diese Arbeiten sollen im Zuge 
einer halbseitigen Sperre in den 
Monaten Mai und Juni 2014 
durchgeführt werden.

Es ist vorgesehen, die Fahrtrich-
tung Horn auf der B4 durch die 
Baustelle zu führen und die Fahrt-
richtung Wien auf den südlichen 
Begleitweg abzuleiten und nach 
Querung der L47 wieder auf die 
B4 zurück zu leiten.

Für Rest- und Anschlussarbeiten 
ist es notwendig, die B4 für den 

Zum 90. Geburtstag von Ernst Faltinger stellten sich Gratu-
lanten ein (von links): Prof. Irmtraud Halmer, Anna Faltin-
ger, Bürgermeister Leopold Spielauer sowie Ernst und Maria 
Faltinger. Foto: K. Wanek

Baulos Großweikersdorf Süd
Zeitraum von einer Nacht, für 
den gesamten Verkehr zu sperren. 
Die Umleitung erfolgt durch das 
Ortsgebiet von Großweikersdorf.
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Flurreinigung 22.03.2014 
 Beginn 8:00Uhr Treffpunkt 

 Ameistal Platzl 

 Baumgarten am Wagr. Feuerwehrhaus 

 Großweikersdorf Gasthaus Kurt Maurer 

 Großwiesendorf Bushaltestelle 

 Kleinwiesendorf Gasthaus Zach 

 Ruppersthal Pfarrhof 

 Tiefenthal Weingut Zeitlberger 
!

Für alle Aktiven gibt es einen Gutschein im Wert von € 6,- 

!
!

 Beginn 8 Uhr Treffpunkt
 Ameistal Platzl
 Baumgarten am Wagram Feuerwehrhaus
 Großweikersdorf Gasthaus Kurt Maurer
 Großwiesendorf Bushaltestelle
 Kleinwiesendorf Gasthaus Zach
 Ruppersthal Pfarrhof
 Tiefenthal Weingut Zeitlberger

Für alle Aktiven gibt es einen Gutschein im Wert von  6 E

Flurreinigung 22. 3. 2014

Umwelt
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Der Umweltausschuss 
bittet Sie, die kommen-
de Flurreinigung am 22. 
März 2014 wieder zu 
unterstützen! Bitte hel-
fen Sie mit, das Gemein-
degebiet zu säubern 
und unterstützen Sie 
damit die Jäger, welche 
diese Reinigung vor Ort 
organisieren.

Bei der Flurreinigung zeigt sich 
jedes Jahr aufs Neue, dass es in un-
serer Gemeinde immer noch Men-
schen gibt, die ihren Müll einfach 
irgendwo in der Natur entsorgen. 
Dabei ist es ganz einfach: Im ge-
meindeeigenen Bauhof können 
Sie völlig legal und unkompliziert 
jede Art von Müll los werden. Das 
gilt auch für Grünschnitt und 
sonstige Gartenabfälle.

Im Bauhof gibt es Entsorgungs-
möglichkeiten sowohl für Grün-
schnitt als auch für Sträucher. Das 
Material wird dann fachmännisch 
zu hochwertiger wieder verwert-
barer Erde kompostiert.

Auch viele andere Müllfraktionen 
auf dem Bauhof stellen wertvollen 
Rohstoff dar, der nach sauberer 
Trennung wieder verwertet wer-
den kann. Entsprechend erhält 
die Gemeinde dafür zum Teil 
nicht unerhebliche finanzielle 
Abgeltung, daher apelliert der 
Umweltausschuss dringend, den 
abgegebenen Müll nicht wieder 
zu entwenden und einer eigenen 
Wiederverwertung zuzuführen, 
denn das ist Diebstahl am Ge-
meindeeigentum.

Weiters ersuchen wir alle, deren 
Bäume und Sträucher über die 
Grundstücksgrenzen hinaus auf 
öffentliches Gut wie Straßen und 
Gehsteige wachsen, um zeitge-
rechten Rückschnitt. Andernfalls 
muss die Gemeinde diese Arbeit 
durchführen lassen und dem 
Grundbesitzer die entstandenen 
Kosten verrechnen.

Durch die Veranstaltung „Black-
out – Stromausfall“ sind viele 
Bürgerinnen und Bürger auf die-
sem Gebiet sensibilisiert worden. 
Daher zieht die Gemeinde eine 
mögliche Einkaufsaktion von 

Stromaggregaten in Erwägung. 
Hier denken wir vor allem an 
Landwirte, die einen eigenen 
Brunnen besitzen. Wenn diese 
ein Aggregat für den Traktor an-
schaffen, kann erstens garantiert 
werden, dass es im Notfall auch 
läuft, da man den Traktor ja re-
gelmäßig in Betrieb hat, und es 
zweitens auch Wasser gibt.

Falls Sie eine Anschaffung über-
legen, teilen Sie das bitte auf der 
Gemeinde oder einem Gemein-
derat mit!

Noch eine Information an alle 
Betriebe, die mit Lebensmittel-
produktion, -verarbeitung oder 
-verkauf zu tun haben: Alle Be-
triebe, die Wasser aus einem eige-
nen Brunnen im Betrieb einset-
zen, müssen einen „Wasserkurs“ 
absolvieren. Andernfalls droht 
vom Lebensmittel- oder Kellerei-
inspektor eine Ermahnung, Strafe 
oder gar Sperre der Produktion. 
Der Umweltausschuss wird bei 
Bedarf einen derartigen Kurs vor 
Ort organisieren. Bitte geben Sie 
Ihren Bedarf bekannt!

l

Helfen Sie mit, unsere Heimat sauber zu halten!

Umwelt
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Strafregister

Für viele Tätigkeiten und Berufe 
(z. B. Aufnahme in ein Sicher-
heits- oder Bewachungsunterneh-
men) ist die Vorlage einer aktu-
ellen Strafregisterbescheinigung 
erforderlich. Die Bescheinigung 
darf in den meisten Fällen nicht 
älter als drei Monate sein.

Zuständige Stelle
In Städten ohne Landespolizei-
direktion bzw. in Städten oder 
Gemeinden ohne Polizeidienst-
stelle ist der Bürgermeister die 
zuständige Ansprechperson.

Die Strafregisterbescheinigung 
kann bei jeder sachlich zuständi-

gen Behörde, in deren Wirkungs-
bereich sich die Antragstellerin/
der Antragsteller gerade aufhält, 
beantragt werden. Die Beantra-
gung und Abholung der Strafre-
gisterbescheinigung ist nur wäh-
rend der Parteienverkehrszeiten 
möglich.

Erforderliche Unterlagen
Mitzubringen ist ein amtlicher 
Lichtbildausweis (Identitätsnach-
weis, Nachweis der Staatsangehö-
rigkeit/en) – z. B. Reisepass oder 
Personalausweis.

Zum Nachweis früher geführter 
Namen (die im Antrag jedenfalls 

anzuführen sind) sind z. B. Ge-
burtsurkunde, Heiratsurkunde, 
Scheidungsurkunde oder Adop-
tionsurkunde vorzulegen.
Bei Antragstellung oder Abholung 
durch eine andere Person benötigt 
diese eine Vollmacht. Dafür sind 
bei der Antragstellung 28,60 E 
Bundesgebühr (14,30 E für den 
Antrag, 14,30 E Zeugnisgebühr)
plus 2,10 E Bundesverwaltungs-
abgabe zu entrichten.

Wenn die Strafregisterbeschei-
nigung lediglich zur Vorlage bei 
einer bestimmten Stelle (natür-
liche oder juristische Person, z. 
B. Arbeitgeberin/Arbeitgeber, 
Behörde unter Angabe der Be-
zeichnung und der vollständigen 
Anschrift der Behörde bzw. des 
Arbeitgebers) dienen soll, entfällt 
die Zeugnisgebühr von 14,30 E 
und die Bescheinigung kostet so-
mit 16,40 E.

Die Strafregisterbescheinigung 
wird grundsätzlich sofort ausge-
händigt. Voraussetzung ist, dass 
alle erforderlichen Unterlagen 
zur Feststellung der Identität der 
Antragstellerin/des Antragstellers 
sofort vorliegen.

Information zur Strafregisterbescheinigung
Die Strafregisterbescheinigung (früher: Leumunds- 
oder polizeiliches Führungszeugnis) gibt Auskunft 
über die im Strafregister eingetragenen Verurtei-
lungen einer Person bzw. darüber, dass das Straf-
register keine solche Verurteilung enthält. Sie kann 
nur der betreffenden Person auf ihren Antrag hin 
ausgestellt werden.

Antrag

auf Ausstellung einer Strafregisterbescheinigung

An

Ich beantrage die Ausstellung einer
Strafregisterbescheinigung gem. § 10 Abs.1 Strafregistergesetz 

Strafregisterbescheinigung „Kinder- und Jugendfürsorge“ gem. § 10 Abs. 1a Strafregistergesetz 

und lege die dafür nötige Bestätigung des Dienstgebers/des künftigen Dienstgebers/der 

Organisation meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei 1

Antragstellerin oder Antragsteller:

 Zutreffendes bitte ankreuzen / auswählen!

Akademische(r) Grad(e)
(vorangestellt)

Familien- oder Nachname(n)

zum Zeitpunkt der Antragstellungsämtliche früheren Familien-/Nachnamen

Vorname(n)
Akademische(r) Grad(e)

(nachgestellt)

Geburtsdatum 

(TT.MM.JJJJ)

Geschlecht:   

Geburtsort 
(Ort, polit. Bezirk, Land, Staat)

Staatsangehörigkeit(en)Vornamen der leiblichen Eltern

Vater: 

Mutter: 

Vorgewiesene Dokumente

Daten der vorgewiesenen Dokumente (Nachweise der 

Identität, Staatsangehörigkeit(en) und früherer Namen;

Datumsangaben bitte in der Form TT.MM.JJJJ)

Art: 

Ausstellende Behörde:

Nummer:

Ausstellungsdatum:

Art: 

Ausstellende Behörde:

Nummer:

Ausstellungsdatum:

Art: 

Ausstellende Behörde:

Nummer:

Ausstellungsdatum:

Für den Fall, dass die Bescheinigung(en) nicht sofort ausgefolgt werden kann (können), ersuche ich um Zustellung

(Eine Zustelladresse ist von Angehörigen anderer EU-Mitgliedstaaten jedenfalls einzutragen!)

mittels

Adressat 

Straße, Hausnummer, Stiege, TürPostleitzahl, Ort, Staat

Bitte wenden!

1 Gemäß § 10 Abs.1b Strafregistergesetz darf eine Strafregisterbescheinigung „Kinder- und Jugendfürsorge“ nur ausgestellt werden, 

wenn aus dieser Bestätigung hervorgeht, dass sie benötigt wird, um Ihre Eignung für eine bestimmte berufliche oder organisierte 

ehrenamtliche Tätigkeit, die hauptsächlich die Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung, Pflege oder Ausbildung Minderjähriger 

umfasst, zu prüfen.

männlich
weiblich

RSa (eigenhändig)
Normalbrief
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Straßendienst

Die Kehrarbeiten auf den Ge-
meindestraßen sind von Samstag, 
den 15. März 2014, bis Montag, 
den 24. März 2014, geplant. Den 
genauen Plan finden Sie untenste-

hend. Wir ersuchen die Anrainer, 
zu den angegebenen Terminen 
die entsprechenden Straßen 
zwischen 5 Uhr früh und 18 Uhr 
freizuhalten! Sie können die Arbei-

ten unterstützen, indem Sie kurz 
vor der Straßenreinigung Ihren 
Gehsteig reinigen. Kehren Sie den 
Kies vom Gehsteig einfach auf 
die Straße! Vielen Dank für Ihre 
Mithilfe! Eine Terminverschiebung 
wegen Schlechtwetter ist möglich.

KG Großweikersdorf, Montag, 24. März 2014
Industriestraße, Langfeld, Lüssenstraße, Trabauerstraße, Neubaugasse, Höllgraben, Franz Schubert-Straße, 
Kindergarten, Präsident List-Platz, Kirchengasse, Horner Straße bis B4, DDr. Mayerstraße, Hofweg, Lin-
denweg, Leitwein, Verbindung B4 – Hollabrunner Straße, Zufahrt Schauerhuber, Badweg, Schmidapark, 
Parkplatz Wiener Straße .
KG Großweikersdorf, Dienstag, 25. März 2014
Jubiläumstraße, Zufahrt Hintermayer, Schmidastraße Teil zum Roten Kreuz, Schillerstraße, Mühlweg, 
Schafbergstraße, Pfarrwiesenstraße, Roseggerstraße, Raiffeisenstraße, Ziegelofenstraße, Kreuzbergstra-
ße, Kugelbergweg, Schmidastraße, Straße zu Illetschko,
Begleitweg B4 Kreuzbergstraße Schmidabrücke
bis Kreuzung.
KG Kleinwiesendorf, Mittwoch 26. März 2014
KG Großwiesendorf, Mittwoch 26. März 2014
KG Tiefenthal, Donnerstag, 27. März 2014
KG Ameisthal, Donnerstag, 27. März 2014
KG Großweikersdorf, Donnerstag, 27. März 2014
Hauptplatz( Nachmittag),Dr. Johann Baumgartnerstraße,
Schulweg, Feldgasse, St. Georgstraße, An der Brandstätte,
Kreuzgasse, Friedhofsweg.
KG Baumgarten, Freitag, 28. März 2014
KG Ruppersthal, Freitag, 28. März 2014
Samstag, 15. März 2014 – Park and Ride

Straßenreinigung 2014

Immer wieder erfahren wir durch 
Hinweise aus der Bevölkerung, 
dass nicht alle Hundehalter ihrer 
Pflicht, den Hund ordnungsge-

mäß anzumelden, nachkommen.
Halterinnen/Halter von Hunden 
sind in Österreich gesetzlich ver-
pflichtet, für ihr Tier eine Hun-

deabgabe zu entrichten. Ab einem 
Alter von drei Monaten müssen 
Hunde zu diesem Zweck am Ge-
meindeamt angemeldet werden. 
Die Hundehalterin/der Hunde-
halter erhält nach Einzahlung der 
Hundeabgabe die Hundemarke 
von der Gemeinde ausgefolgt. Die 
Hundemarke muss am Halsband 
des Hundes angebracht werden, 
wenn der Hund sich außerhalb 
des Hauses befindet. Die Jahres-
gebühr für einen Hund beträgt 
25 €, für jeden weiteren Hund 
35 €. Kampfhunde kosten 70 €. 
Blinden- und Suchhunde sind von 
der Gebühr befreit. 

Auf die Hundeabgabe nicht vergessen!
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Termine

Veranstaltungskalender

Datum Veranstaltung Ort

6. 4. Seniorenjause, ÖVP Frauenbewegung GH Kurt Maurer
12. 4. Osterei-Aktion, SPÖ Großweikersdorf Hauptplatz
12. 4. Tanzschul-Ball, Tanzschule Hanickel GH Andreas Maurer
13. 4., 14 Uhr Pfarrkaffee (bis 17 Uhr), Pfarre Großweikersdorf Pfarrhof GWD
13. 4., 17 Uhr Benefizkonzert, Pfarre Großweikersdorf Pfarrkirche GWD
19. 4. Osterei-Aktion, FPÖ Großweikersdorf Hauptplatz
21. 4. Ostermarsch/Wandertag, Ameistal Dorferneuerungsverein Ameistal
26. und 27. 4. 7. NÖ Speckfest, Verein Speck und Wein Hauptplatz GWD
27. 4., 11 Uhr 61. Matinee, IPG Ruppersthal Pleyel-Museum
27. 4., 10 Uhr Täuflingsmesse, Pfarre Großweikersdorf Pfarrkirche GWD
30. 4. Maibaumaufstellen, USC und FF Ruppersthal FF-Haus Ruppersthal
30. 4. Maibaumaufstellen, FF Baumgarten FF-Haus Baumgarten

1. 5. Maibaumaufstellen, FF Großweikersdorf FF-Haus GWD
1. 5., 9 Uhr Flohmarkt (bis15 Uhr), Rotes Kreuz Großweikersdorf Rot-Kreuz-Haus
3. 5. Fußballevent der Kinder, SV Blau-Weiß Sportanlage GWD
3. 5. Sportlerball, SV Blau-Weiß GH Andreas Maurer
9. 5., 20 Uhr „Frauenkompott“ Musikkabarett Pensionistenverband GWD Firnis Stadlheuriger
10. 5. Geschenk zum Muttertag, FPÖ Großweikersdorf Hauptplatz
10. 5. Vereinsmeisterschaften, Union Großweikersdorf Sporthalle GWD
11. 5., 9.30 Uhr Erstkommunion ,Pfarre Großweikersdorf Pfarrkirche GWD
16. 5., 19 Uhr Orgelweintaufe Alte Volksschule Pfarre Großweikersdorf
18. 5., 14 Uhr Pfarrkaffee (bis 17 Uhr), Pfarrhof GWD Pfarre Großweikersdorf
18. 5. „Von Hintaus und Voraus“, Geschichten & Lieder Cantareamare CAG Alte Volksschule
27. 5. Jahrmarkt Hauptplatz Großweikersdorf
29. 5., 10 Uhr Jubelpaarmesse, Pfarre Großweikersdorf Pfarrkirche GWD
29. 5. Tag des Liedes, GMV Großweikersdorf Pfarrkirche GWD
29. 5., 11 Uhr 62. Matinee, IPG Ruppersthal Pleyel-Museum
29. 5. Wandertag, Steckerlfisch SV Wiesendorf Sportanlage Wiesendorf
29. 5. Maibaumumlegen, USC und FF Ruppersthal FF-Haus Ruppersthal
31. 5. Sportlerheuriger, Weinkost SV Wiesendorf Sportanlage Wiesendorf

1. 6. Sportlerheuriger, Weinkost SV Wiesendorf Sportanlage Wiesendorf
1. 6. Tag der Blasmusik, Blasmusik Großweikersdorf/Ruppersthal Pfarrkirche GWD
7. 6., 9 Uhr Firmung, Pfarre Großweikersdorf Pfarrkirche GWD
9. 6. Frühschoppen, SPÖ Großweikersdorf Heuriger Kitzler
13. bis 15. 6. Dorffest, VSV Großwiesendorf Halle Gregshammer
15. 6., 9 Uhr Blutspenden (bis 12.30 Uhr), Rotes Kreuz Großweikersdorf Rot-Kreuz-Haus
18. 6. Nacht der Filmmusik, Blasmusik Großweikersdorf/Ruppersthal Gärtnerei Höller am Berg
19. bis 22. 6. Rot-Kreuz-Fest ,Rotes Kreuz Großweikersdorf Rot-Kreuz-Haus
27. bis 29. 6. Feuerwehrfest, Feuerwehrhaus FF Großweikersdorf
27. bis 29. 6. Sporttage, USC Ruppersthal Sportanlage Ruppersthal
28. 6., 18 Uhr 63. Matinee, IPG Ruppersthal Pleyel-Museum
28. 6. Pool-Party, Union Großweikersdorf Freibad Großweikersdorf
29. 6., 11 Uhr 63. Matinee, IPG Ruppersthal Pleyel-Museum
29. 6. 14. Int. Weintraubenlauf, USC Ruppersthal Ruppersthal
30. 6. Fußball-Ferienkurs (BVB), SV Blau-Weiß Sportanlage GWD


